
Landratsamt Miesbach 
Fachbereich 24-Öffentliche Sicherheit und Gewerbe, Postfach 303, 83711 Miesbach

Bestätigung über den Verleih einer Schußwaffe 
nach § 38 Nr. 1 e WaffG

Leihgeber / Überlasser
Name, Vorname
Geburtsdatum
Straße, Haus-Nr.
PLZ / Ort
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PLZ / Ort
Straße, Haus-Nr.
Geburtsdatum
Name, Vorname

Leihnehmer / vorübergehender Besitzer

     Ausstellende Behörde

Berechtigung des Leihnehmers

 Waffenbesitzkarte Nr.

 Jagdschein Nr.
     Ausstellende Behörde
     Gültig bis

Angaben zur Waffe

Art Kaliber Hersteller Hersteller-Nr.

Ausstellende Behörde
Eingetragen in Waffenbesitzkarte Nr.

Hinweise: 
Die Waffe wird maximal für die Dauer eines Monats überlassen.  
Für eine längere Überlassung muss die Waffe in die Waffenbesitzkarte eingetragen werden.  
Eine Weitergabe der Waffe an Dritte ist nicht gestattet.  
Diese Bestätigung ist beim Umgang (Führen/Transport) mitzuführen.

Leihgeber / Überlasser
Ort / Überlassungsdatum

Leihnehmer / Erwerber
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